
2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Seebad Loddin über die
Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen

Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 777)
und der § 1, 2, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg
Vorpommern (KAG M-V) vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V 2005 S. 146) zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V 5. 777) wird nach Beschluss der
Gemeindevertretung Loddin vom 17. April 2012 nachfolgende 2. Satzung zur Änderung der
Satzung der Gemeinde Seebad Loddin über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von
Straßen, Wegen und Plätzen erlassen:

Artikel 1
Die Satzung der Gemeinde Seebad Loddin über die Erhebung von Beiträgen für den
Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen vom 29. September 2000 wird wie folgt geändert:

§ 2 wird wie folgt neu gefasst:

(1) „Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Beitragsbescheides Eigentümer des bevorteilten Grundstücks ist. Bei einem
erbbaubelasteten Grundstück ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers
beitragspflichtig. Bei Bestehen eines Untererbbaurechts ist der Untererbbauberechtigte
anstelle des Erbbauberechtigten beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem dinglichen
Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
(EGBGB) belastet, so ist der Inhaber dieses Rechts anstelle des Eigentümers
beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem
Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Absatzes 1
Satz 2 auf dem Erbbaurecht, im Falle des Absatzes 1 Satz 3 auf dem Untererbbaurecht, im
Falle des Absatzes 1 Satz 4 auf dem dinglichen Nutzungsrecht, im Falle des Absatzes 1
Satz 5 zweiter Halbsatz auf dem Wohn- oder Teileigentum.“

§ 5 Abs. 2 Punkt 4 wird wie folgt geändert:

„Für bebaute Grundstücke im Außenbereich ( 35 BauGB) wird als
Grundstücksfläche für den bebauten Teil die mit Gebäuden überbaute Fläche mit dem
Vervielfältiger 5 berücksichtigt; höchstens wird die tatsächliche Grundstücksgröße
berücksichtigt. Für unbebaute gewerblich oder industriell genutzte Grundstücke im
Außenbereich wird die so genutzte Grundstücksfläche mit dem Vervielfältiger 1,0
berücksichtigt. Der jeweils übrige Teil der Grundstücksfläche wird mit dem Vervielfältiger
0,05 berücksichtigt. Für afle anderen unbebauten Grundstücke im Außenbereich,
insbesondere land- und forstwirtschaftlich genutzte, wird die Grundstücksfläche

für Waldbestand mit dem Vervielfältiger 0,0167
für Grün-, Acker- oder Gartenland mit
dem Vervielfältiger 0,0333

angesetzt.“



§ 5 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

„Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die nach Absatz 2 Nr.
1 bis 4 ermittelte Fläche- ohne die mit dem Faktor 0,05; 0,0167 und 0,0333 berücksichtigten
Flächen — vervielfacht mit:

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss
b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen
d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier und fünf Vollgeschossen
e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen.“

§ 5 Abs. 6 wird wie folgt neu gefasst:

„Für überwiegend Wohnzwecken dienende Grundstücke, die von mehr als einer vollständig
in der Baulast der Gemeinde stehenden Anlage bevorteilt werden, wird der sich nach § 5
ergebene Betrag nur zu zwei Dritteln erhoben.“

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Loddin, den 24.04.2012 Bremer
Bürgermeisterin


